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Stadtgemeinde Spielberg
w8724 Spielberg, Marttpassage lB/l

UID Nr.: 4TU69187934
Telefon: 03512175230
Fax: 0351217 5230-14

GZ.: 610-1/612O26 ad

Gegenstand: TeiLbebauungsptan - 2. Anderung ,,Kohtbacher/Steinwide r" , 82-01a;

Fristver[ängerung

KUNDMACHUNG ZUR

FRISTVERLANGERUNG

ZUR SCHRIFTLICHEN ANNÖNUruO

V

Spietberg, am 28.05.2026
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Die Vertängerung der Anhörungsfrist wird damit begründet, dass seitens des Projektanten aufgrund eines

Missverständnisses ein unzutreffender projektbezogener Lageptan der Bebauungspl.anänderung zugrunde

getegt wurde. Dieser Fehler wurde inzwischen berichtigt.
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Um atlen Betroffenen die Mögtichkeit zu geben, die vorgenommene Richtigstettung einzusehen und gege-

benenfatts dazu Ste[[ung zu nehmen, wird die Anhörungsfrist entsprechend vertängert.

lm Worttaut und Ertäuterungsbericht erfoLgten fotgende Anderungen. lm Ptan erfotgten Anpassungen.

GST-NR 631/1 teilweise, KG 65124 Pausendorf

Teitbebauungsptan - 2. Anderung,,Kohtbacher/Steinwider,,, B2-01 a

AN DERUNG des WORTLAUTES

Anderungen wurden rot dargestettt.

$ 3 GESTALTUNGSVORGABEN 1

(1) Die im P[anungsgebiet vorgesehenen bebaubaren Ftächen sind im Verordnungsplan durch Baugrenztinien tt. S 4 Z

1 0 Stmk. BauG begrenzt. Garagen und Nebengebäude dürfen auch außerhatb der Baugrenztinien errichtetwerden.

(21 Die Bebauungsweise ist im Verordnungsplan festgetegt.

(3) Die Gebäudehöhe tt. S 4 Z 31 Stmk. BauG, LGBI. 1995/59 i.d.g.F. wird mit maximatT,SO m und die Gesamthöhe der

Gebäude tt. S 4 Z 33 Stmk. BauG, mit maxima[9,00 m festgetegt.

Die Gebäudehöhe wird in Geschoßen tt. g 4 Z 34 Stmk. BauG, mit maximat 2 oberirdischen Geschoßen festgetegt.

Die Dächer der Gebäude im Ptanungsgebiet sind als Sattetdächer auszubitden.

(4)

(5)

(6) Die Dächer der Gebäude im Ptanungsgebiet werden mit einer Dachneigung von> 17 -25 Grad begrenzt.

(71 lm Ptanungsgebiet ist das DachdeckungsmateriaI ausschtießlich in der Farbe zu wähten:

a) rostrot

b) rotbraun

c) braun

d) braungrau

(8) Die Errichtung von Sotar- und / oder Photovottaikantagen hat nur am Gebäude, nicht aufgeständert und ftächen-
parattet, zu erfolgen. Freistehende und nachdrehende Solar- oder Photovottaikanlagen sind unzutässig.

S 4 GELANDE, FREI FLACHENGESTALTUNG

(1) Für die Errichtung von Einfriedungen und Lebenden Zäunen getten die Bestimmungen der Einfriedungsverordnung

der Stadtgemeinde Spietberg in der jeweits gettenden Fassung.

(2) Entlang der Erschtießungsstraße haben heimische Bäume gepftanzt zu werden, um eine mögtichst große Durch-
grünung des Planungsgebietes zu gewährleisten.

(3) Bepflanzungsgebot:

Die Bepflanzung mit heimischen Bäumen ist im Verordnungsptan festgetegt.

Längs der ,,Dr. Walter Ko[er Straße" sind Laubbäume mit einem min. Stammumfang von 25 cm zu pftanzen und

zu erha[ten. Die Zaht der Bäume [ängs der,,Dr. Watter Kotler Straße" wird mit min. 4 Laubbäumen angegeben.

l siehe auch Leitfaden zur Baugestaltung, verfasst von Dl Barbara Meisterhofer und Dl Katja Gtawischnig
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AruOTRUruC des ERLAUTERUNGSBERIcHTS

Anderungen wurden rot dargestettt.

3.5 BEBAUUNGSPLAN - 2. ANDERUNG (KOHLBACHER / STETNWTDER)

Gru ndtage der 2.Anderung des Bebauungsptanes ist ein Antrag der Fa. Kohtbacher GmbH. Es sieht eine gekuppelte

und eine geschtossenen Bebauungsweise vor und trägt somit zu einer bodensparenden Bebauungsweise bei.

Damit wird den Zietsetzungen des Sachbereichskonzept Energie (SKE) der Stadtgemeinde entsprochen.

Ats Mehrwert für die Stadtgemeinde und deren Bewohner wird im Nordosten ein Kinderspielptatz ausgewiesen.

Für die Anrainer entsteht kein Nachteit, da ausschtießlich eine Wohnnutzung geptant ist und an der Ostseite der

Stichwege jeweils eine begrünte Lärm- und Btendschutzwand geptant ist. Die Baugrenztinien sind derart festge-

tegt, dass ein ,,Durchschauen" für die Anrainer nicht ausgeschtossen ist.

Daher sind die betroffenen Grundeigentümer:innen der im Planungsgebiet [iegenden und daran angrenzen-

den Grundstücke innerhatb angemessener Frist anzuhören (S 40 STROG 2010, LGB[. Nr.49/2010, i.d.F.

LGB[. Nr. 20t2026).

Nähere lnformationen, Auskünfte und den detaillierten Entwurfsinhalt können Sie im Bauamt während der

Amtsstunden erhatten.
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Parteienverkeh r:

Montag 08:00-12:00Uhrund13:30-'t6:00Uhr
Dienstag 08:00 - 1 2:00 Uhr

Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr

Donnerstag 08:00 - 1 2:00 Uhr und 1 3:30 - 1 6:00 Uhr

Freitag 08:00 - 1 2:00 Uhr

sottten Sie einen Einwand haben, werden sie ersucht, das beitiegende Formutar

bis spätestens am 15.06.2026 (ursprüngticherAnhörungszeitraum: 12.05.2026-29.05.2026)

im Gemeindeamt abzugeben. Eine ausführtiche Begründung muss angeführt werden,

Hinweis:

Langt kein begründetet Einwand in der Stadtgemeinde Spietberg ein, wird dem Teilbebauungsptan - 2. Änderung, lhrerseits ohne
Einwand zugestimmt.

Der Bürgermeister

,l^*&A,ßgf
angeschtagen am: 28.05.2026

abgenommen am


